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Allgemeines 

Mit dem vorliegenden Mandanten-Informationsbrief möchten wir Sie wieder über ver-

schiedene interessante und aktuelle Themen informieren – ein bunter Strauß aus Praxis-

fragen, Rechtsprechung und Gesetzgebung. 

 

Der nächste Mandanten-Informationsbrief wird am 02. Mai 2017 erscheinen. 
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1 Aktuelle Auswirkungen des neuen 

„Kassen-Gesetzes“ 

Zum 29.12.2016 ist das Gesetz zum 

Schutz vor Manipulationen an digitalen 

Grundaufzeichnungen in Kraft getreten 

(sog. „Kassen-Gesetz“). Die neuen Rege-

lungen betreffen im Wesentlichen vier Be-

reiche (Kassennachschau, Belegaus-

gabepflicht, manipulationssichere Re-

gistrierkassen, Einzelaufzeichnungspflicht). 

Während die drei erstgenannten Bereiche 

erst in späteren Zeiträumen anzuwenden 

sind (dazu sogleich), sind die Regelungen 

zur Einzelaufzeichnung bereits seit 

29.12.2016 in Kraft. 

Kassennachschau 

Ab dem 01.01.2018 kann die Finanz-

verwaltung eine sog. „Kassen-Nachschau“ 

durchführen. Die Kassen-Nachschau dient 

zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der 

Aufzeichnungen und Buchungen von Kas-

seneinnahmen und Kassenausgaben (z.B. 

mittels Kassensturz). 

Von Seiten der Finanzbehörde können 

dann ohne vorherige Ankündigung wäh-

rend der üblichen Geschäfts- und Arbeits-

zeiten Geschäftsgrundstücke oder Ge-

schäftsräume der Steuerpflichtigen be-

treten werden, um die Kassen-Nachschau 

durchzuführen. 

Belegausgabepflicht 

Ab 01.01.2020 gilt: Wer aufzei-

chnungspflichtige Geschäftsvorfälle mit 

einer Registrierkasse erfasst hat, muss 

dem Kunden einen zugehörigen Beleg aus-

stellen. Der Kunde muss den Beleg aber 

nicht (wie z.B. in Italien) mitnehmen. 

Manipulationssichere Registrierkassen 

Ab dem 01.01.2020 dürfen grundsätzlich 

nur noch Registrierkassen verwendet wer-

den, die vor manipulativen Eingriffen durch 

eine zertifizierte technische Sicherheitsein-

richtung geschützt sind. Die genauen tech-

nischen Anforderungen werden derzeit 

erarbeitet. 

Registrierkassen, die aktuell in Gebrauch 

sind, müssen also (soweit möglich) bis 

31.12.2019 auf die neue technische 

Sicherheitseinrichtung aufgerüstet werden, 

um den gesetzlichen Anforderungen zu 

entsprechen. 

 

 

Sofern eine Aufrüstung bauartbedingt nicht 

möglich ist, dürfen die Registrierkassen im 

Zuge einer Übergangsfrist noch bis zum 

31.12.2022 weiterverwendet werden. Dies 

gilt allerdings nur, wenn die Registrier-

kasse nach dem 25.11.2010 angeschafft 

worden ist. 

Sehr alte Registrierkassen, die bau-

artbedingt nicht einmal auf die aktuellen 

Anforderungen der Finanzverwaltung auf-

rüstbar waren (niedergelegt im BMF-

Schreiben vom 26.11.2010), sollten bereits 

zum 31.12.2016 ausgesondert worden 

sein. Dies betrifft vor allem nicht speicher-

fähige Registrierkassen. 

Einzelaufzeichnungspflicht 

Mit dem Kassen-Gesetz wurde die Bedeu-

tung der sog. „Einzelaufzeichnungspflicht“ 

(ohne Übergangsfrist, gültig ab 

29.12.2016) deutlich verschärft. Zum ei-

nen wurde die Einzelaufzeichnungspflicht 

nunmehr gesetzlich kodifiziert. Zum ande-

ren wurden die Ausnahmen von der Einzel-

aufzeichnungspflicht klar geregelt. Danach 

gilt: 

1. Grundsätzlich sind alle Geschäfts-

vorfälle einzeln aufzuzeichnen 

2. Ausnahmsweise besteht die Pflicht zur 

Einzelaufzeichnung aus Zumutbar-

keitsgründen bei Verkauf von Waren 

an eine Vielzahl von nicht bekannten 

Personen gegen Barzahlung nicht. 

Während bisher die Ausnahmen von der 

Einzelaufzeichnungspflicht von Fall zu Fall 

entschieden und eher großzügig gehand-

habt wurden, existiert nun eine klar – aber 

eng umrissene Ausnahmeregelung. Diese 

ist für die Finanzverwaltung und die Fi-

nanzgerichte bindend. 

Die gesetzliche Neuregelung trifft damit 

vor allem Dienstleister, die bisher eine „of-

fene Ladenkasse“ geführt und die Summe 

der Tageseinnahmen mittels Tageskassen-

bericht ermittelt haben. Sie sind nunmehr 

ausdrücklich zur Einzelaufzeichnung jedes 

Umsatzes verpflichtet, ohne unter die enge 

Ausnahmeregelung zu fallen. 

Auch wenn ausweislich der Gesetzes-

begründung keine Verschärfung der 

Rechtslage erfolgen sollte, ist höchst frag-

lich, ob die Finanzverwaltung und vor allem 

die Finanzgerichte dies genau so sehen. In 

vielen Branchen ist die Verwendung einer 
offenen Ladenkasse damit seit 29.12.2016 

mit erheblichen Risiken behaftet. Betroffen 

sind z.B.: 
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 Änderungsschneidereien 

 Ärzte 

 Eisdielen 

 Friseure 

 Gaststätten 

 Handwerker 

 Nagelstudios 

 Physiotherapeuten 

 Wellnessmassagen 

Eine rechtssichere Lösung kann derzeit in 

vielen Fällen nur mittels einer (später evtl. 

aufzurüstenden) Registrierkasse oder hän-

dischen Einzelaufzeichnungen erfolgen. Die 

Weiterverwendung einer offenen Laden-

kasse sollte jedenfalls genau überprüft 

werden. 

Die Problematik darf nicht unterschätzt 

werden, da die Finanzverwaltung bei bar-

geldintensiven Betrieben bei (schwer-

wiegenden) Mängeln in der Kassenführung 

zur Zuschätzung berechtigt ist. 

2 Zählprotokoll bei offener Laden-

kasse nicht notwendig aber emp-

fehlenswert 

Der BFH hatte in einem früheren Urteil 

entschieden, dass das Fehlen „…täglicher 

Protokolle über das Auszählen…“ einer of-

fenen Ladenkasse einen gravierenden 

Mangel in der Kassenführung darstelle. Das 

Finanzamt sei daher in diesen Fällen zur 

Zuschätzung von Betriebseinnahmen be-

rechtigt. 

In einem aktuellen Urteil vom 16.12.2016 

hat der BFH nun Folgendes klargestellt: 

1. An der früheren Rechtsprechung wird 

festgehalten. Es muss weiterhin täglich 

ausgezählt werden. 

2. Diese bedeutet jedoch nicht, dass bei 

einer offenen Ladenkasse ein Zähl-

protokoll zwingend notwendig sei, in 

dem die genaue Stückzahl der vorhan-

denen Geldscheine und –münzen auf-

gelistet wird. 

Erforderlich – aber auch ausreichend – ist 

nach Ansicht des BFH ein „bloßer“ Kassen-

bericht, der auf der Grundlage eines tat-

sächlichen Auszählens erstellt worden ist. 

Dadurch ist das tägliche Auszählen ausrei-

chend protokolliert. 

Somit steht fest:  

Ein vorhandenes Zählprotokoll erhöht die 

Beweiskraft der Kassenführung. Ein feh-

lendes Zählprotokoll führt jedoch nicht 

ohne Weiteres zu Zuschätzungen durch die 

Finanzverwaltung. 

Hinweis zu Registrierkassen: 

Wird keine offene Ladenkasse, sondern 

eine (elektronische) Registrierkasse ver-

wendet, sind nach der Rechtsprechung des 

BFH in folgenden Fällen schwerwiegende 

Mängel in der Kassenführung gegeben: 

 Fehlen einer lückenlosen Dokumen-

tation zur Kassenprogrammierung 

 Fehlen von Tagesendsummenbons 

bei Registrierkassen 

Hinweis zum Zeugenbeweis 

Außerdem hat sich der BFH zur Möglichkeit 

des Zeugenbeweises im Zusammenhang 

mit der Kassenführung geäußert. Im Streit-

fall hatte die Klägerin (Betreiberin eines 

Sexshops) ihren im Betrieb angestellten 

Ehemann als Zeugen darüber benannt, 

dass die „...Einnahmen vollständig auf den 

Tageseinnahmeblättern erfasst und dem 

Steuerberater vollständig gemeldet worden 

waren…“. 

Der BFH entschied, dass das Finanzgericht 

in der Vorinstanz den Zeugen in diesem 

Fall hätte anhören müssen (anders wäre 

dies bei bloßer Bezeugung der „Höhe des 

Gewinns“). 

Ob das Finanzgericht den Aussagen des 

Ehemanns letztlich auch Glauben schenken 

wird, ist eine Sache der Beweiswürdigung. 

Es ist nach Aussage des BFH aber nicht 

zulässig, in derartigen Fällen von vornhe-

rein von einer Beweiserhebung ab-

zusehen. 

3 Ehegatten-Grundstücke: Neues 

BMF-Schreiben sorgt für Ärger 

Betroffene Fälle – „wie materielles 

Wirtschaftsgut“ 

Häufig übt ein Ehegatte seine gewerbliche 

oder freiberufliche Tätigkeit in einem Ge-

bäude aus, das zumindest teilweise auch 

im Eigentum des anderen Ehegatten steht 

(z.B. gemeinsames Einfamilienhaus der 

Ehegatten mit Rechtsanwaltskanzlei im 

Erdgeschoss). 

Trägt der Unternehmer-Ehegatte An-
schaffungs- oder Herstellungskosten für 

betriebliche Räume, die (auch) im Ei-

gentum des anderen Ehegatten stehen, so 
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gelten steuerliche Besonderheiten. Obwohl 

der Unternehmer-Ehegatte zivilrechtlich 

kein Eigentümer der Räume ist, wird für 

steuerliche Zwecke unterstellt, er habe die 

Aufwendungen für ein sog. „wie materielles 

Wirtschaftsgut“ geleistet. Diese Aufwen-

dungen sind im Wege der Abschreibung 

geltend zu machen. Der Abschreibungssatz 

betrug bisher in der Praxis regelmäßig 

jährlich 3%. 

Rechtsprechung des BFH 

Bereits früher hatte der BFH entschieden, 

dass das steuerliche „wie materielle Wirt-

schaftsgut“ zwar im Betriebsvermögen ist, 

es jedoch nicht Träger von stillen Reserven 

sein kann. Bei einer späteren Veräußerung 

entstehen daher beim Unternehmer-

Ehegatten keine stillen Reserven, die der 

Besteuerung unterliegen könnten. Auch 

beim Nicht-Unternehmer-Ehegatten war 

eine Besteuerung der stillen Reserven we-

gen Ablaufs der zehnjährigen Spekulations-

frist häufig nicht durchzuführen. 

In einem aktuellen Urteil hat der BFH nun 

außerdem entschieden, dass das „wie ma-

terielle Wirtschaftsgut“ nicht wie bisher 

üblich mit 3% p.a. sondern mit lediglich 

2% p.a. abgeschrieben werden darf. Au-

ßerdem hat er eine neue Bezeichnung ein-

geführt und spricht in diesem Zusammen-

hang nunmehr von einem „Aufwandsvertei-

lungsposten“ statt einem „wie materiellen 

Wirtschafsgut“. 

Reaktion der Finanzverwaltung 

Im BMF-Schreiben vom 16.12.2016 hat 

sich die Finanzverwaltung der BFH-Recht-

sprechung angeschlossen. Sie hat somit 

akzeptiert, dass im „Aufwands-

verteilungsposten“ keine stillen Reserven 

verhaftet sein können. 

Allerdings vertritt sie auch die Auffassung, 

dass entsprechend der bisher üblichen Pra-

xis in der Vergangenheit zu hohe Abschrei-

bungen (3%) geltend gemacht wurden. Bei 

bilanzierenden Steuerpflichtigen soll daher 

eine Bilanzberichtigung durchzuführen 

sein. Dadurch würde die gesamte in der 

Vergangenheit überhöht vorgenommene 

Abschreibung in einer Summe gewinnerhö-

hend rückgängig gemacht. Dies kann zu 

erheblichen Steuerbelastungen führen. 

Die Rechtsauffassung der Finanzverwaltung 

ist umstritten und sollte nicht akzeptiert 

werden. 

Nicht betroffen sind 

Von der geänderten BFH-Rechtsprechung 

und Verwaltungsauffassung nicht betroffen 

sind Fälle, bei denen der Unternehmer-

Ehegatte die betrieblichen Räume vom 

anderen Ehegatten bzw. der Ehegatten-

GbR mietet. 

Außerdem nicht betroffen sind Fälle, bei 

denen der Unternehmer-Ehegatte zwar 

nicht zivilrechtlicher aber wirtschaftlicher 

Eigentümer der betrieblich genutzten Räu-

me ist. Hierfür gelten jedoch enge Voraus-

setzungen. 

4 Rückwirkende Rechnungs-

berichtigung – Grünes Licht durch 

den BFH 

Entscheidung des BFH 

Lange war strittig, ob der Vorsteuerabzug 

aus einer berichtigten Rechnung rück-

wirkend gewährt werden muss oder erst ab 

dem Zeitpunkt, in dem die berichtigte 

Rechnung vorliegt. Mit Urteil vom 

20.10.2016 hat der BFH nun (entgegen der 

Auffassung der Finanzverwaltung und der 

bisherigen Rechtsprechung) entschieden, 

dass die berichtigte Rechnung auf den 

Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungs-

ausstellung zurückwirkt. 

Bedeutung der Entscheidung 

Der Vorsteuerabzug ist (neben den übrigen 

Voraussetzungen) nur möglich, wenn eine 

ordnungsgemäße Rechnung vorliegt. Wird 

der Vorsteuerabzug aus den Eingangs-

rechnungen vorgenommen und stellt die 

Finanzverwaltung später fest, dass die 

Rechnungen den formalen Anforderungen 

nicht genügen, so versagt sie den Vorsteu-

erabzug rückwirkend. 

Wurden anschließend berichtigte – nun 

ordnungsgemäße – Rechnungen vorgelegt, 

so gewährte die Finanzverwaltung den Vor-

steuerabzug jedoch nicht rückwirkend, 

sondern erst ab dem Zeitpunkt, in dem die 

berichtigten Rechnungen vorlagen. 

Somit kam es für das Jahr des ursprüngli-

chen Vorsteuerabzugs zu einer Steuer-

nachzahlung und für das Jahr der Vorlage 

der berichtigten Rechnung zu einer Steuer-

erstattung. Da beide Beträge der Verzin-

sung mit 6% jährlich unterliegen, die 

Steuernachzahlung aber zeitlich weiter 

zurücklag, ergab sich für die Finanz-

verwaltung ein Zinsüberschuss. 
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Aufgrund des o. g. BFH-Urteils entfällt die-

ser für die Finanzverwaltung positive Effekt 

nunmehr. Die Entscheidung ist daher von 

erheblicher praktischer Bedeutung. 

Beispiel: 

A ist vorsteuerabzugsberechtigter Unter-

nehmer. Er lässt im Jahr 2013 seine be-

trieblichen Räume vom Malermeister B 

streichen. B stellt dem A daher eine Rech-

nung über 2.000 € zzgl. 380 € Umsatz-

steuer. Als Leistungsbeschreibung gibt B 

auf der Rechnung jedoch nur „Malerarbei-

ten“ an. Da die fehlerhafte Leistungsbe-

schreibung nicht auffällt, macht A die Vor-

steuern i. H. v. 380 € im Jahr 2013 gel-

tend. 

Im Rahmen einer Außenprüfung durch die 

Finanzverwaltung im Jahr 2016 wird auch 

die Umsatzsteuer 2013 überprüft. Dabei 

fällt die fehlerhafte Leistungsbeschreibung 

auf der Rechnung des B auf. Der Betriebs-

prüfer versagt daraufhin den Vorsteuerab-

zug und erhöht die Umsatzsteuer 2013 um 

380 €. Außerdem muss A auf die Steuer-

nachforderung 6% p.a. Zinsen zahlen. 

A legt Einspruch gegen den aufgrund der 

Außenprüfung geänderten Umsatz-

steuerbescheid 2013 ein und legt im Jahr 

2017 eine berichtigte Rechnung des B mit 

ausreichend konkreter Leistungsbeschrei-

bung vor („Decken und Wände im Erdge-

schoss des Objekts XY gestrichen“, Ar-

beitsstunden, Material, usw.). 

Das Finanzamt möchte daraufhin die Um-

satzsteuer 2017 mindern. Zu einer Ver-

zinsung zugunsten des A kommt es daher 

nicht. 

Nach der neuen Rechtsprechung des BFH 

entfaltet die berichtigte Rechnung des B 

jedoch Rückwirkung. Es ist daher nicht die 

Umsatzsteuer 2017 sondern die Umsatz-

steuer 2013 zu mindern. Somit kommt es 

i. H. v. 6% p.a. zu einer Verzinsung zu-

gunsten des A. 

Stellungnahme der Finanzverwaltung 

steht aber noch aus! 

Das Urteil des BFH wurde noch nicht im 

Bundessteuerblatt veröffentlicht. Es wird 

daher von der Finanzverwaltung bislang 

nicht über den entschiedenen Einzelfall 

hinaus angewendet. 

Eine Stellungnahme der Finanzverwaltung 

steht noch aus. Betroffene Bescheide sind 
daher b. a. W. verfahrensrechtlich offen zu 

halten. 

Nicht jede Rechnung ist berichtigungs-

fähig 

Nach Auffassung des BFH ist jedoch nicht 

jede Rechnung berichtigungsfähig. Eine 

Berichtigung kommt nur in Betracht, wenn 

die ursprüngliche Rechnung folgende Min-

destangaben enthalten hat: 

 Bezeichnung des Leistungserbringers 

 Bezeichnung des Leistungsempfängers 

 (irgendeine) Leistungsbeschreibung 

 Entgelt 

 Gesondert ausgewiesene Umsatzsteu-

er 

5 BFH lässt Kosten für Geburts-

tagsfeier ausnahmsweise zum 

steuerlichen Abzug zu? 

Entscheidung des BFH 

Grundsätzlich sind die Aufwendungen für 

eine Geburtstagsfeier in nicht nur unterge-

ordnetem Maß privat veranlasst und damit 

steuerlich nicht berücksichtigungsfähig. In 

einem aktuellen Urteil vom 10.11.2016 hat 

der BFH jedoch entschieden, dass dies 

nicht immer so sein muss. Vielmehr kön-

nen Aufwendungen für die Geburtstagsfeier 

eines Arbeitnehmers ausnahmsweise ganz 

oder teilweise beruflich veranlasst und da-

mit als Werbungskosten abziehbar sein. 

Der Streitfall 

Im Streitfall feierte ein GmbH-

Geschäftsführer einen runden Geburtstag. 

Er lud dazu sämtliche Mitarbeiter der 

GmbH (ca. 70 Personen) in eine Werk-

statthalle des Arbeitgebers (die GmbH) ein, 

der in die Organisation der Geburtstagsfei-

er eingebunden war. Die Werkstatthalle 

wurde für die Feierlichkeit mit Mobiliar des 

Arbeitgebers (Bierzeltgarnituren) ausge-

stattet. Die Feier fand an einem Freitag 

von 12 Uhr bis 17 Uhr statt. Ein Teil der 

Gäste erschien in Arbeitskleidung. Die Kos-

ten der Feier beliefen sich auf ca. 35 EUR 

pro Person. 

Unabhängig von der Veranstaltung im Be-

trieb feierte der GmbH-Geschäftsführer 

seinen Geburtstag auch noch im Rahmen 

von privaten Feiern. Die Kosten hierfür 

waren deutlich höher. 

Begründung des BFH 

Der BFH hielt im Streitfall an seiner jünge-

ren Rechtsprechung fest und bestätigte, 
dass für die Beurteilung, ob die Aufwen-

dungen beruflich oder privat veranlasst 
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sind, in erster Linie zwar auf den Anlass 

der Feier abzustellen sei. Indes sei der 

Anlass einer Feier nur ein erhebliches In-

diz, nicht aber das alleinentscheidende 

Kriterium. 

Trotz eines herausgehobenen persönlichen 

Ereignisses (wie z.B. Geburtstag) könne 

sich aus den übrigen Umständen des Ein-

zelfalls ergeben, dass die Aufwendungen 

für die Feier beruflich veranlasst sind. 

Dies sei insbesondere möglich, wenn die 

Feier nicht in erster Linie der Ehrung des 

Jubilars und damit nicht der repräsentati-

ven Erfüllung gesellschaftlicher Konventio-

nen, sondern dem kollegialen Miteinander 

und daher der Pflege des Betriebsklimas 

diene, der Jubilar mit seiner Einladung der 

Belegschaft (den Kolleginnen und Kollegen) 

Dank und Anerkennung zolle oder gefestig-

ten betrieblichen Gepflogenheiten Rech-

nung trüge. 

Würdigung aller Umstände des Einzel-

falls 

In der Gesamtschau aller zu würdigenden 

Umstände des Einzelfalls sprachen daher 

folgende Kriterien gegen eine private und 

für eine berufliche Veranlassung: 

 (fast) ausschließlich Mitarbeiter der 

GmbH als geladene Gäste (keine Ver-

treter des öffentlichen Lebens, der 

Kommune, der Medien oder Ge-

schäftspartner) 

 Arbeitgeber war in die Organisation 

der Veranstaltung eingebunden und 

damit zumindest mittelbar an deren 

Kosten beteiligt 

 rustikaler betriebsinterner Charakter 

der Feier: 

o maßvolle Kosten (ca. 35 EUR pro 

Person) 

o schlichter Veranstaltungsort (Bier-

zeltgarnituren, einfach ge-

schmückte Werkshalle des Arbeit-

gebers) 

o Gäste teilweise in Arbeitskleidung 

 

 

o Veranstaltungsdauer (Freitag von 

12 Uhr bis 17 Uhr und damit zu-

mindest teilweise während der Ar-

beitszeit) 

o Billigung der Feier durch den Ar-

beitgeber 

 Zusätzliche Geburtstagsfeier im priva-

ten Rahmen mit deutlich höheren Kos-

ten 

Fazit: 

Der pauschale Hinweis seitens der Finanz-

verwaltung, Geburtstagsfeiern seien stets 

privat mit veranlasst und die Kosten daher 

steuerlich nicht abziehbar, geht fehl. Es ist 

stattdessen eine Einzelfallbetrachtung un-

ter Würdigung sämtlicher relevanten Um-

stände anzustellen, um die Frage der Ver-

anlassung von Aufwendungen entscheiden 

zu können. 

Ist der konkrete Fall ähnlich gelagert wie 

der Urteilsfall, stehen die Chancen für eine 

Abziehbarkeit der Kosten für eine Geburts-

tagsfeier gut. 

Aus Beweisgründen ist auf eine sorgfältige 

Dokumentation zu achten (z.B. Kosten, 

Gästeliste, Fotos, Datum und Dauer der 

Feier, etc.). 

Hinweis: 

Die Rechtsprechung des BFH erging zum 

Geschäftsführer einer GmbH. Die Grund-

sätze sind jedoch ebenso auf andere Ar-

beitnehmer anzuwenden. 

Außerdem kann die Begründung auch auf 

Unternehmer übertragen werden. Hier gel-

ten dieselben Grundsätze zur Veranlassung 

von Aufwendungen.  

6 Arbeitnehmer: Zuzahlung Firmen-

wagen 

Arbeitnehmer, die einen Firmenwagen auch 

zur privaten Nutzung überlassen bekom-

men, müssen häufig Zuzahlungen an den 

Arbeitgeber leisten. Diese können entwe-

der pauschal bemessen sein (z.B. 1% vom 

Brutto-Listenpreis, fixer Geldbetrag) oder 

auch nur einzelne bzw. individuelle Kosten 

betreffen (z.B. Tankkosten). 

Bisher erkennt die Finanzverwaltung nur 

bei pauschalen Zuzahlungen an, dass diese 

den geldwerten Vorteil mindern, den der 

Arbeitnehmer zu versteuern hat. Dieser 

Rechtsauffassung widersprach der BFH in 

zwei aktuellen Urteilen vom 30.11.2016. 

Der BFH stellt darin klar, dass auch einzel-

ne Kosten (z.B. Reparaturkosten, Tankkos-

ten, etc.) den geldwerten Vorteil mindern. 

Dabei spielt es nach Auffassung des BFH 

außerdem keine Rolle, ob der geldwerte 

Vorteil anhand der sog. „1%-Methode“ 

oder durch ein Fahrtenbuch ermittelt wird. 
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Insbesondere die Ausweitung auf Fälle der 

„1%-Methode“ stellt eine Änderung der 

Rechtsprechung dar. Bislang vertrat der 

BFH in diesen Fällen die Auffassung, dass 

vom Arbeitnehmer selbst getragene Kfz-

Kosten nicht steuerlich berücksichtigt wer-

den können. 

Einschränkend weist der BFH jedoch darauf 

hin, dass der Wert des geldwerten Vorteils 

nicht negativ werden kann. Eine Minderung 

durch selbst getragene Kosten ist nur bis 

auf 0 € zulässig – nicht darüber hinaus. Ein 

überschießender Kostenanteil bleibt daher 

ohne steuerliche Auswirkungen. Eine Be-

rücksichtigung als Werbungskosten bei den 

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit ist 

ausgeschlossen. 

Beispiel: 

Der Arbeitnehmer darf einen vom Arbeit-

geber überlassenen PKW (Bruttolistenpreis 

50.000 €) auch privat nutzen. Der hierfür 

jährlich zu versteuernde geldwerte Vorteil 

beträgt 6.000 € (1% x 50.000 € x 12). 

Allerdings muss der Arbeitnehmer sämtli-

che Tankkosten selbst tragen. Hierfür fal-

len im betroffenen Jahr 5.500 € an. 

Nach der aktuellen Rechtsprechung des 

BFH mindern die selbst getragenen Tank-

kosten des Arbeitnehmers seinen geldwer-

ten Vorteil. Er kann daher z.B. im Rahmen 

der Einkommensteuerveranlagung die ent-

sprechenden Kosten steuerlich geltend 

machen. 

Hinweis: 

Hätten die Tankkosten (abweichend vom 

Ausgangsfall) 6.500 € betragen, wäre eine 

steuerliche Berücksichtigung nur i. H. v. 

6.000 € möglich gewesen. 

7 Neue Pauschbeträge zu Auslands-

dienstreisen ab 01.01.2017 

Begibt sich ein Arbeitnehmer auf eine mehr 

als achtstündige Dienstreise (auswärtige 

berufliche Tätigkeit), so kann er hierfür 

sog. Verpflegungsmehraufwendungen in 

pauschaler Höhe steuerlich geltend ma-

chen. Bei einer Inlandsdienstreise betragen 

die Pauschbeträge 24 € für jeden vollen 

Kalendertag der Reise (und 12 € für den 

An- bzw. Abreisetag), sowie 12 € für eintä-

gige Dienstreisen, die mindestens acht 

Stunden dauern. 

Pauschbeträge bei Auslandsdienstrei-

sen 

Bei Auslandsdienstreisen gelten abwei-

chend hiervon andere Pauschbeträge. De-

ren Höhe richtet sich nach dem jeweiligen 

Aufenthaltsort und wird jährlich von der 

Finanzverwaltung festgelegt. Beispielswei-

se gelten für Auslandsdienstreisen ab 

01.01.2017 folgende Werte: 

Land PB für Verpfl.- 

Mehraufw. 

PB für 

Über-

nachtung 

 Abwe-

senheit 

von 

mind. 

24 h 

Abwe-

senheit 

von 

mind.  

8 h  

 

Frankreich    

- Paris 58 € 39 € 135 € 

Italien    

- Rom 52 € 35 € 160 € 

Luxemburg 47 € 32 € 102 € 

Österreich 36 € 24 € 104 € 

Schweiz    

- (nicht Genf) 62 € 41 € 195 € 

USA    

- New York 58 € 39 € 282 € 

Vereinigtes 

Königreich 

   

- London 62 € 41 € 224 € 

Pauschbeträge für Übernachtung 

Die Finanzverwaltung veröffentlicht zwar 

auch jährlich Pauschbeträge für Übernach-

tungskosten. Anders als die Pauschbeträge 

für Verpflegungsmehraufwendungen kön-

nen diese Beträge jedoch nicht als Wer-

bungkosten geltend gemacht werden. Sie 

sind lediglich für die steuerfreie Arbeitge-

bererstattung von Übernachtungskosten 

anzuwenden. Für den Werbungskostenab-

zug sind dagegen nur die tatsächlichen 

Übernachtungskosten maßgeblich. 

Entsprechende Anwendung bei Unter-

nehmern 

Die vorgenannten Pauschbeträge für Ver-

pflegungsmehraufwendungen bei Arbeit-

nehmer finden auch bei Unternehmern 

Berücksichtigung. 

Auch hier gilt jedoch, dass Übernachtungs-

kosten nur in tatsächlicher Höhe als Be-

triebsausgaben abgezogen werden können. 

Beispiel: 

A ist freiberufliche Fotografin. Um ihr (On-
line)-Fotoarchiv mit Bildern von Alpenpa-

noramas aufzustocken, unternimmt sie 

eine 12-tägige Geschäftsreise (inkl. jeweils 
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ein An- und Abreisetag) nach Österreich. 

Um möglichst kurze Wege zu haben, mie-

tet sich A auf einer Berghütte ein. Die 

Mietaufwendungen betragen 300 €. 

Lösung: 

A kann als Verpflegungsmehraufwand pau-

schal 408 € (= Anreisetag 24 € + 10 volle 

Aufenthaltstage à 36 € + Abreisetag 24 €) 

steuerlich geltend machen. Die Übernach-

tungskosten können jedoch nicht pauschal, 

sondern nur in tatsächlicher Höhe (= 

300 €) als Betriebsausgabe berücksichtigt 

werden. 

8 Einkünfte aus Vermietung und 

Verpachtung: Abschreibung Ein-

bauküche 

Steuerliche Behandlung der Anschaf-

fungskosten für eine Einbauküche 

Wird eine Wohnung samt Einbauküche 

vermietet, so kann der Vermieter die Kos-

ten für die Anschaffung der Einbauküche 

steuerlich nur im Wege der Abschreibung 

geltend machen. Die Aufwendungen sind 

daher grundsätzlich auf die typisierte Nut-

zungsdauer von zehn Jahren zu verteilen. 

Umfang der Anschaffungskosten 

Zu den Kosten für eine Einbauküche gehö-

ren nach einem Urteil des BFH vom 

03.08.2016 auch die Aufwendungen für die 

Spüle, den Herd und andere Elektrogeräte 

(Kühlschrank, Dunstabzug, usw.). Die ein-

zelnen Elemente einer Einbauküche (Möbel 

und fest eingebaute Geräte) stellen zu-

sammen ein einheitliches Wirtschaftsgut 

„Einbauküche“ dar.  

Mit dieser Entscheidung gab der BFH seine 

bisherige Rechtsprechung auf, wonach die 

Kosten für eine Spüle bzw. einen Küchen-

herd zu den wesentlichen Bestandteilen 

eines Gebäudes gehören. Der BFH begrün-

det den Rechtsprechungswechsel mit der 

geänderten Ausstattungspraxis. 

Kosten für Austausch von Einbaukü-

chen 

Die Entscheidung des BFH hat v.a. Auswir-

kungen auf steuerliche Behandlung der 

Kosten für die Kompletterneuerung bzw. 

den Austausch von Einbauküchen (Spüle, 

Herd, Einbaumöbel, Elektrogeräte) in ver-

mieteten Wohnimmobilien. Während nach 

der alten Rechtsauffassung die Aufwen-
dungen für die neue Spüle und den neuen 

Herd als sog. „Erhaltungsaufwendungen 

am Gebäude“ sofort als Werbungskosten 

abgezogen werden konnten, ist dies nun 

nicht mehr möglich. 

Diese Aufwendungen können nun – ebenso 

wie die Aufwendungen für die Einbaumöbel 

– lediglich im Wege der zehnjährigen Ab-

schreibung als Anschaffungskosten für eine 

„neue“ Einbauküche steuerlich geltend ge-

macht werden. 

Es bleiben Ausnahmen 

Bestandteile einer Sache, die voneinander 

nicht getrennt werden können, ohne dass 

der eine oder der andere Bestandteil zer-

stört oder in seinem Wesen verändert wird, 

sind „wesentliche Bestandteile“. Der BFH 

stellt es im o.g. Zusammenhang ausdrück-

lich nicht in Frage, dass (die ganze) Ein-

bauküche in Einzelfällen zu einem wesent-

lichen Gebäudebestandteil werden kann, 

wenn sie durch Einpassen in die für sie 

bestimmte Stelle mit den sie umschließen-

den Gebäudeteilen (Seitenwände und 

Rückwand) vereinigt werden. Gleiches gilt 

u.U. auch für freistehende Küchen, die fest 

mit dem Boden verbunden sind. 

In diesen Fällen sind die Anschaffungskos-

ten für Einbauküche auf die Nutzungsdauer 

des Gebäudes abzuschreiben (i.d.R. 50 

Jahre). Allerdings können die Kosten für 

die Erneuerung einer Einbauküche als „Er-

haltungsaufwendungen am Gebäude“ i.d.R. 

sofort als Werbungskosten abgezogen wer-

den. 

9 Steuerliche Berücksichtigung von 

Aufwendungen bei Übungsleiter-

Tätigkeiten 

Steuerbefreiung 

Die Einnahmen aus einer nebenberuflichen 

Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzie-

her, Betreuer oder vergleichbaren neben-

beruflichen Tätigkeiten sind bis zu einer 

Höhe von 2.400 € im Jahr steuerfrei. Zu 

den begünstigten Tätigkeiten zählen z.B.: 

 Jugend- und Sportbereich gemein-

nütziger Vereine 

 Jugendleiter 

 Ferienbetreuer 

 Schulwegbegleiter 

Berücksichtigung von Aufwendungen 

Entstehen dem Steuerpflichtigen im Rah-

men einer begünstigen Tätigkeit Ausgaben, 
so kann er diese grundsätzlich nur geltend 

machen, soweit sie die steuerfreien Ein-

nahmen übersteigen. 
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Beispiel: 

Franz ist Trainer einer Jugend-

Fußballmannschaft. Hierfür erhält er jährli-

che Einnahmen i. H. v. 3.300 €. Gleichzei-

tig entstehen ihm für die notwendigen 

Fahrten, Verpflegungsmehraufwendungen, 

usw. Kosten i. H. v. 2.000 €. 

Lösung: 

Franz muss von den erhaltenen 3.300 € 

nur 900 € versteuern (= 3.300 € - 

2.400 €). 2.400 € bleiben steuerfrei. Die 

entstandenen Kosten kann er nicht geltend 

machen, da sie unter 2.400 € betragen. 

Abwandlung: 

Hätte Franz Kosten i. H. v. 2.500 € getra-

gen, hätte er 100 € (= 2.500 € - 2.400 €) 

steuerlich geltend machen können. Er hät-

te dann 800 € versteuern müssen (= 900 € 

- 100 €). 

Streit bei Verlustsituationen 

Die Finanzverwaltung interpretiert die ein-

schlägigen Regelungen so, dass eine Be-

rücksichtigung von Werbungskosten bzw. 

Betriebsausgaben nur in Betracht kommt, 

wenn sowohl die Einnahmen als auch die 

Ausgaben 2.400 € übersteigen. Nur in die-

sen Situationen kann sich demnach – wenn 

die Ausgaben (z.B. 3.500 €) außerdem die 

Einnahmen (z.B. 2.600 €) übersteigen – 

ein steuermindernder Verlust (z.B. -700 €) 

ergeben. 

Diese Auffassung ist jedoch strittig. Es sind 

derzeit vor dem BFH zwei Verfahren an-

hängig, die sich mit der Frage befassen, ob 

nicht auch eine Verlustberücksichtigung 

möglich sein muss, wenn die Grenze i. H. 

v. 2.400 € nicht überschritten wird. Die 

beiden vorinstanzlichen Finanzgerichte 

gaben jeweils dem Kläger Recht und urteil-

ten gegen die Auffassung der Finanzver-

waltung. 

Beispiel: 

Franz ist Trainer einer Jugend-

Fußballmannschaft. Hierfür erhält er jährli-

che Einnahmen i. H. v. 600 €. Gleichzeitig 

entstehen ihm für die notwendigen Fahr-

ten, Verpflegungsmehraufwendungen, usw. 

Kosten i. H. v. 1.000 €. 

Lösung Finanzverwaltung:  

Eine Berücksichtigung des erzielten Verlus-

tes i. H. v. 400 € (= 1.000 € - 600 €) ist 

ausgeschlossen. 

Lösung Finanzgerichte:  

Es ist ein Verlust i. H. v. 400 € steuermin-

dernd anzusetzen. 

Fazit 

Angesichts der offenen Rechtsfrage, lohnt 

es sich in vielen Fällen bei sog. „ehrenamt-

lichen Tätigkeiten“ nachzurechnen. Evtl. 

kann der Fiskus an den entstandenen Kos-

ten beteiligt werden. 

10 Fahrtenbuchmethode 

 

Der geldwerte Vorteil für die Privatnut-

zung kann mit den auf die Privatfahrten 

entfallenden Aufwendungen angesetzt 

werden, wenn die für das Firmenfahrzeug 

insgesamt entstehenden Aufwendungen 

durch Belege und die Nutzungsverhältnis-

se durch ein ordnungsgemäßes  Fahrten-

buch  nachgewiesen werden. Das Prinzip 

des Berechnungsverfahrens wird durch 

folgende Übersicht deutlich: 

 
Art der Nut-
zung 

Berechnung des Arbeits-
lohns 

Privatfahrten Gesamtkosten 
Jahresfahr-

leistung 

Kosten 
pro km × 

privat 
gefahrene 
km 

Fahrten Woh-
nung - erste 
Tätigkeitsstätte 

Gesamtkosten 
Jahresfahr-
leistung  

Kosten 
pro km × 
gefahrene  
km Woh-
nung – 
Betrieb 

 

Anforderungen an das  Fahrtenbuch  

 
Formale Kriterien 

Die Kilometer für dienstliche und private 

Fahrten, wozu auch die eingangs erwähn-

ten Fahrten zum Betrieb bzw. u. U. Fami-

lienheimfahrten zählen, sind anhand ei-

nes  Fahrtenbuchs  nachzuweisen. Da-

mit der dadurch ermittelte Umfang der 

Privatnutzung dem Lohnsteuerabzug zu-

grunde gelegt werden kann, schreibt die 

Verwaltung genau vor, wie ein solches 

Fahrtenbuch  zu führen ist. Für dienstli-

che Fahrten sind danach folgende Anga-

ben erforderlich: 

 

 Datum und Kilometerstand zu Be-

ginn und am Ende jeder einzelnen 

Auswärtstätigkeit, 

 Reiseziel und Reiseroute, 

 Reisezweck und aufgesuchte Ge-

schäftspartner. 
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Für Privatfahrten genügen jeweils die 

Kilometerangaben. Für Fahrten zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstät-

te ist ein kurzer Vermerk im  Fahrten-

buch  ausreichend. 

Bei Kundendienstmonteuren und Han-

delsvertretern mit täglich wechselnder 

Auswärtstätigkeit reicht es aus, wenn sie 

angeben, welche Kunden sie an welchem 

Ort aufgesucht haben. Weitere Aufzeich-

nungserleichterungen bestehen für Taxi-

fahrer und Fahrlehrer. 

Berufliche Verschwiegenheitspflich-

ten berechtigen nicht, im  Fahrten-

buch  auf die Angabe von Reisezweck, 

Reiseziel und aufgesuchtem Geschäfts-

partner zu verzichten. Auch Rechtsanwäl-

te, Notare, Steuerberater, Wirtschafts-

prüfer, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und 

Hebammen sind beim Führen eines 

Fahrtenbuchs  zu diesen Angaben ver-

pflichtet. Die für andere Arbeitnehmer 

festgelegten Regelungen sind auch von 

diesen Berufsgruppen zu beachten. Zu 

Reisezweck, Reiseziel, Reiseroute und 

aufgesuchtem Geschäftspartner reicht 

neben der Angabe des Datums, des Kilo-

meterstands und des Zielorts bei einem 

Arzt jedoch grundsätzlich die Angabe 

"Mandantenbesuch" bzw. Patientenbe-

such als Reisezweck aus, wenn Name und 

Adresse des aufgesuchten Mandanten 

bzw. Patienten vom Berufsgeheimnisträ-

ger in einem vom  Fahrtenbuch  ge-

trennt zu führenden Verzeichnis festge-

halten werden. 

Die Möglichkeit der Führung eines Fahr-

tenbuchs  für einen repräsentativen 

Zeitraum von 12 Monaten wird steuerlich 

nicht anerkannt. Die Lohnsteuer-

Richtlinien verlangen bei Anwendung der 

Einzelnachweismethode die ununterbro-

chene Führung eines  Fahrtenbuchs  

selbst dann, wenn die Nutzungsverhält-

nisse des Firmenwagens unverändert 

bleiben. Die Fahrtenbuchmethode setzt 

voraus, dass der Arbeitnehmer das 

 Fahrtenbuch  für den gesamten Veran-

lagungszeitraum führt. Ein Wechsel wäh-

rend des Jahres ist nicht zulässig. 

Welche inhaltlichen Anforderungen 

dabei an ein ordnungsgemäßes  Fahr-

tenbuch  zu stellen sind, ist allerdings 

gesetzlich nicht definiert. Das Gesetz 

schreibt auch keine bestimmte Form hier-

für vor. Die eingangs dargestellten Auf-

zeichnungen, die für die Ordnungsmäßig-
keit eines Fahrtbuchs erforderlich sind, 

beruhen auf den Regelungen der Lohn-

steuer-Richtlinien, die das BMF festgelegt 

hat. Als Folge der fehlenden gesetzlichen 

Grundlage ist die Frage, ob die Voraus-

setzungen der Fahrtenbuchmethode er-

füllt sind oder stattdessen die vom Fi-

nanzamt angewendete (teurere) 1-%-

Regelung der Firmenwagenbesteuerung 

anzuwenden ist, wohl der häufigste Sach-

verhalt, der im Anschluss an eine Lohn-

steuer-Außenprüfung zu Streitigkeiten 

führt. Der BFH hat in mehreren Urteilen 

zu diesem Themenbereich Stellung ge-

nommen. Die Entscheidungen bestätigen 

nicht nur die von der Finanzverwaltung 

aufgestellten strengen formalen Kriterien, 

sondern legen im Einzelnen folgende An-

forderungen fest, die vorliegen müssen, 

um die im Vergleich zum  Fahrten-

buch  regelmäßig steuerlich nachteilige 

Pauschalmethode zu vermeiden. 

 

 Zeitnahe und nicht ohne Weiteres 

abänderbare Eintragungen 

Ein ordnungsgemäßes  Fahrten-

buch  setzt neben vollständigen und 

fortlaufenden Aufzeichnungen insbe-

sondere voraus, dass es zeitnah und in 

geschlossener Form geführt wird. Dazu 

müssen die zu erfassenden Fahrten 

einschließlich des an ihrem Ende er-

reichten Gesamtkilometerstands voll-

ständig und in ihrem fortlaufenden Zu-

sammenhang wiedergegeben werden. 

Aus diesem Grund hat der BFH einem 

Fahrtenbuch  die steuerliche Aner-

kennung versagt, das erst im Nach-

hinein anhand von losen Notizzetteln 

erstellt worden war. Geschlossene 

Form bedeutet bei einem in Papier ge-

führten  Fahrtenbuch , dass eine 

Sammlung von Einzelblättern nicht 

ausreicht, sondern eine gebundene 

Buchform erforderlich ist. Ein  Fahr-

tenbuch  ist nicht ordnungsgemäß, 

wenn die Fahrten unterwegs mittels 

eines Diktiergeräts auf Kassetten auf-

genommen und anschließend zu Hause 

in Excel-Tabellen übertragen werden. 

Ein solches auf Kassette diktiertes 

Fahrtenbuch  erfüllt die Anforderun-

gen der Unabänderbarkeit nicht. 

 EDV-programmerstellte  Fahr-

tenbücher  

In einem weiteren Verfahren hat der 

BFH ein mithilfe eines Tabellenkalkula-
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tionsprogramms (Microsoft Excel) er-

stelltes  Fahrtenbuch  als nicht ord-

nungsgemäß entschieden. Entschei-

dend für die steuerliche Aberkennung 

des  Fahrtenbuchs  war, dass an 

dem bereits eingegebenen Datenbe-

stand Veränderungen vorgenommen 

werden können, ohne dass deren 

Reichweite in der Datei selbst doku-

mentiert oder offengelegt wird. 

 Angabe von Datum, Reiseziel, 

Kunden und der jeweiligen Kilo-

meterstände 

Zu einem ordnungsgemäßen  Fahr-

tenbuch  gehört, dass das (zeitnah 

und in geschlossener Form zu führen-

de)  Fahrtenbuch  die nicht als Ar-

beitslohn zu erfassende anteilige be-

rufliche Verwendung des Firmenwa-

gens in einer schlüssigen Form belegt. 

Die Aufzeichnungen müssen daher zu 

den geschäftlichen Reisen Angaben 

enthalten, anhand derer sich die be-

rufliche Veranlassung der Fahrten 

plausibel nachvollziehen und ggf. auch 

nachprüfen lässt. Hierfür hat 

das Fahrtenbuch  neben dem Datum 

und den Fahrtzielen auch den jeweils 

aufgesuchten Kunden oder Geschäfts-

partner bzw., wenn ein solcher nicht 

vorhanden ist, den konkreten Gegen-

stand der dienstlichen Verrichtung auf-

zuführen. Bloße Ortsangaben im

Fahrtenbuch  reichen allenfalls dann 

aus, wenn sich der aufgesuchte Kunde 

oder Geschäftspartner zweifelsfrei 

ergibt. 
 

Wichtig: 

Einzelangaben für jede Fahrt 

Jede einzelne berufliche Verwendung ist 

für sich und mit dem bei Abschluss der 

Fahrt erreichten Kilometerstand des Fahr-

zeugs aufzuzeichnen. Lediglich mehrere 

Teilabschnitte einer einheitlichen berufli-

chen Reise dürfen miteinander zu einer 

zusammenfassenden Eintragung verbun-

den werden, wenn die aufgesuchten Kun-

den u. Ä. im  Fahrtenbuch  in der zeit-

lichen Reihenfolge aufgeführt sind. Jeder 

Übergang von der beruflichen zur priva-

ten Nutzung des Fahrzeugs ist im  Fahr-
tenbuch  durch Angabe des bei Ab-

schluss der beruflichen Fahrt erreichten 

Gesamtkilometerstands zu dokumentie-

ren. 

Den genannten Voraussetzungen ist nicht 

bereits dann Genüge getan, wenn eine 

nachträgliche Manipulation hinsichtlich 

der gefahrenen Kilometer dadurch ausge-

schlossen ist, weil die Grundaufzeichnun-

gen in Form der zurückgelegten Strecken 

im handschriftlich geführten  Fahrten-

buch  zeitnah und lückenlos vorgenom-

men worden sind. Auch die jeweiligen An-

fangs- und Endpunkte der Fahrten müs-

sen sich in hinreichend konkreter Form 

unmittelbar aus dem  Fahrtenbuch  

ergeben, um den jeweiligen Zweck der 

einzelnen Fahrten beurteilen zu können. 

Dazu sind neben der Fahrstrecke auch die 

Zieladresse bzw. der konkret besuchte 

Kunde im  Fahrtenbuch  anzugeben. 

Die Ergänzung des  Fahrtenbuchs  um 

eine weitere, nachträglich erstellte Auflis-

tung ist nicht zulässig, auch wenn die er-

läuternden Aufzeichnungen aus dem vom 

Firmenwageninhaber geführten Termin-

kalender übertragen worden sind. Eine 

Kombination aus handschriftlichem 

Fahrtenbuch  und einer Zusatzliste mit 

erläuternden Hinweisen vermag die An-

wendung der 1-%-Regelung nicht auszu-

schließen. 

Nach der aktuellen BFH-Rechtsprechung 

dürfen die Aufzeichnungen im  Fahrten-

buch  neben den dargestellten formellen 

Anforderungen keine inhaltlichen Un-

regelmäßigkeiten aufweisen. Ansonsten 

ist die Richtigkeit der Kilometerangaben 

infrage zu stellen. Kleinere Mängel führen 

jedoch nicht bereits zur Verwerfung des 

gesamten  Fahrtenbuchs  und als Fol-

ge davon zur Anwendung der 1-%-

Methode, wenn die Fahrtenbuchaufzeich-

nungen insgesamt plausibel sind. Trotz 

der Mängel muss eine hinreichende Ge-

währ für die Vollständigkeit und Richtig-

keit des Nachweises über den zu versteu-

ernden Privatanteil an der Gesamtfahr-

leistung des Firmenwagens gegeben sein. 

Im Streitfall sind die Kilometerangaben 

laut  Fahrtenbuch  von der Werkstatt-

rechnung in 2 Fällen geringfügig abgewi-

chen. Der BFH unterstellt, dass insoweit 

die Aufzeichnungen zutreffend sind. 

Nach wie vor ungeklärt ist, ob ein wegen 

geringfügiger Mängel unvollständiges 

Fahrtenbuch  durch Zuschätzungen er-

gänzt werden kann. 

 
Elektronisches  Fahrtenbuch  
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Zulässig ist auch die Nachweisführung 

durch ein elektronisches  Fahrten-

buch , das alle Fahrten automatisch mit 

Datum, Kilometerstand und Fahrtziel er-

fasst. Der Arbeitnehmer muss den dienst-

lichen Reisezweck bzw. den besuchten 

Geschäftspartner personell ergänzen. 

Für die Anerkennung einer elektronischen 

Fahrtenbuchsoftware besteht kein Zertifi-

zierungsverfahren. Die Ordnungsmäßig-

keit elektronischer  Fahrtenbücher  

bleibt deshalb immer einer Einzelfallprü-

fung vorbehalten, die regelmäßig im 

Rahmen der Lohnsteuer-Außenprüfung 

vorgenommen wird. Es gelten dem 

Grundsatz nach dieselben Regeln wie für 

handschriftlich geführte  Fahrtenbü-

cher . Für die Führung eines  Fahrten-

buchs  unter Einsatz eines Softwarepro-

gramms bedeutet dies, dass dieses zeit-

nah und in geschlossener Form zu füh-

ren ist. Zeitnah ist ein elektronisches 

 Fahrtenbuch , wenn die Eingabe unmit-

telbar und ohne Verwendung von Zwi-

schennotizen erfolgt. Die Eintragungen 

sind darüber hinaus direkt im Anschluss 

an das Fahrtende und nicht erst z. B. 

nach Ablauf der Arbeitswoche vorzuneh-

men. Dies erfordert, dass der Firmenwa-

geninhaber die verlangten Angaben ent-

weder noch im Kfz oder allerspätestens 

nach abgeschlossener Fahrt (z. B. nach 

durchgeführter Dienstreise) im direkten 

Anschluss am häuslichen Computer ein-

gibt. Die Fahrtenbuchsoftware muss die 

Eingabe im Programm in chronologischer 

Reihenfolge zeitlich dokumentieren. Al-

lerdings ist es zulässig, ein elektronisches 

Fahrtenbuch , in dem alle Fahrten au-

tomatisch über GPS bei Beendigung jeder 

Fahrt mit Datum, Kilometerstand und 

Fahrziel unveränderbar aufgezeichnet 

werden, nachträglich um den privaten 

bzw. beruflichen Anlass der Fahrt, ggf. 

unter Angabe des aufgesuchten Ge-

schäftspartners, in einem Webportal zu 

ergänzen. 

 

Wichtig: 

Nachträgliche Ergänzung der Anga-

ben zum Dienstgeschäft 

Elektronische  Fahrtenbücher  nehmen 

eine gewisse Sonderstellung ein. Hier 

lässt die Finanzverwaltung ausnahmswei-

se eine nachträgliche elektronische Er-

gänzung zu. Ein solches elektronisches 

Fahrtenbuch  ist als zeitnah und damit 

ordnungsgemäß geführt anzusehen, wenn 

die Angaben zum dienstlichen Fahrtanlass 

vom Firmenwageninhaber innerhalb von 

7 Tagen nach Abschluss der Fahrt in ei-

nem Webportal eingetragen und die übri-

gen Fahrten dem privaten Bereich zuge-

ordnet werden. Weitere Voraussetzung 

ist, dass sämtliche nachträglichen Ände-

rungen im System dokumentiert sind. 

Geschlossene Form bedeutet bei einem 

elektronisch geführten  Fahrtenbuch , 

dass von der Software die Eintragung in 

Buchform nachgebildet wird, sodass die 

Eintragung auf Einzelblättern ausge-

schlossen ist. Schließlich muss die Soft-

ware revisionssicher erstellt sein. Revisi-

onssicher i. d. S. ist sie dann, wenn nach 

der erstmaligen Eingabe die Daten nicht 

mehr verändert werden können bzw. eine 

nachträgliche Änderung – ebenso wie 

beim  Fahrtenbuch  aus Papier – vom 

System dokumentiert und nachvollzieh-

bar dargestellt wird. Eine Änderungsmög-

lichkeit der Daten, ohne dass eine Doku-

mentation erfolgt, führt zur Nichtaner-

kennung des  Fahrtenbuchs . Die Da-

ten elektronischer  Fahrtenbücher  müs-

sen elektronisch von der Finanzverwal-

tung geprüft werden können. 

11 Entscheidungsvorschau des BFH 

für das Jahr 2017 

Der BFH hat eine Liste mit bedeutenden 

Verfahren veröffentlicht, zu denen wohl im 

Jahr 2017 eine Entscheidung fallen wird. 

Nachfolgend wollen wir Ihnen eine kleine 

Auswahl dieser Entscheidungsvorschau 

präsentieren: 

• Rückstellung für die Rücknahme 

und Entsorgung von Energiespar-

lampen 

Seit 2005 sind die Hersteller gesetzlich 

verpflichtet, Elektro- und Elektronikge-

räte abzuholen und zu entsorgen. Ob 

diese Verpflichtung es ermöglicht, für 

zukünftige Aufwendungen für die Ent-

sorgung von Leuchtmitteln eine Rück-

stellung für ungewisse Verbindlichkei-

ten zu bilden und diese Aufwendungen 

damit bereits jetzt steuerlich geltend 

zu machen, wird der I. Senat des BFH 

zu entscheiden haben. 

• Goldfinger-Modell 

Sogenannte Goldhandelsmodelle wa-

ren in der Vergangenheit eine beliebte 

Gestaltung um die inländische Steuer-

last zu minimieren. Das Finanzamt er-

kannte diese Gestaltung nicht an – 
was nicht weiter verwundert. In dem 

Verfahren gründeten im Inland ansäs-
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sige Personen in Großbritannien eine 

Personengesellschaft nach britischem 

Recht und unterhielten dort ein Büro. 

Zeitnah nahmen sie den kreditfinan-

zierten Eigenhandel u.a. mit Edelme-

tallen auf und erwarben zum Jahres-

ende Gold im Wert von 30 Mio. $. Der 

IV. Senat wird zu entscheiden haben, 

ob mit dieser Tätigkeit ein Gewerbebe-

trieb unterhalten wird und sich in der 

Folge die Anschaffungskosten für das 

Gold tarifmindernd auf die deutsche 

Einkommensteuer auswirken können. 

• Pauschale Einkommensteuer für 

Geschenke als Betriebsausgabe 

Eine außerordentlich wichtige Frage für 

die Unternehmenspraxis wird der IV. 

Senat zu entscheiden haben: Aufwen-

dungen für Geschenke an Personen, 

die nicht Arbeitnehmer des Schenken-

den sind, dürfen den Gewinn des 

Schenkenden nicht mindern, wenn sie 

35 € pro Empfänger übersteigen. 

Gleichwohl hat der Empfänger den 

Vorteil zu versteuern, sofern die Ge-

schenke zu steuerpflichtigen Einnah-

men führen. Fraglich ist, ob der 

Schenkende, der die pauschale Ein-

kommensteuer für den Empfänger 

übernimmt, diese als Betriebsausgabe 

abziehen kann. 

• Drei-Objekte-Grenze beim ge-

werblichen Grundstückshandel  

Liegt ein gewerblicher Grundstücks-

handel vor, wenn der Steuerpflichtige 

über einen Immobilienmakler zu-

nächst vier von fünf Eigentumswoh-

nungen anbietet, die von ihm in den 

davorliegenden Jahren saniert wur-

den, und er drei dieser Wohnungen 

in einem Zeitraum von drei Monaten 

verkauft sowie die vierte Wohnung 

zwei Monate später seiner Ehefrau 

schenkt? Eine spannende Frage, die 

der X. Senat klären wird. 

• Kostendeckelung bei Firmen-

PKW ab 2006 

Die Höhe des pauschalen Nutzungs-

werts für die Privatnutzung von Fir-

men-PKW wird auf die Gesamtkosten 

beschränkt. Im Revisionsverfahren 

ist zu klären, ob durch den Aus-

schluss der 1%-Regelung nach § 6 

Abs. 1 Nr. 4 EStG für PKW im gewill-

kürten Betriebsvermögen ab dem 

Veranlagungszeitraum 2006 nun-

mehr auch eine solche Deckelung 

zwingend auf 50% der tatsächlich 

angefallenen Kosten für diese PKW 

geboten ist - insbesondere bei Ge-

brauchtwagen. 

• Buchwertfortführung bei unent-

geltlicher Übergabe eines ver-

pachteten Gaststättenbetriebs 

Im Mittelpunkt des Revisionsverfah-

rens steht die Frage, ob die unent-

geltliche Betriebsübergabe eines ver-

pachteten Gaststättenbetriebes im 

Rahmen der vorweggenommenen 

Erbfolge gemäß § 6 Abs. 3 EStG zu 

Buchwerten möglich ist, wenn der 

Übertragende sich den uneinge-

schränkten Nießbrauch an der einzi-

gen wesentlichen Betriebsgrundlage, 

dem Grundbesitz, vorbehält und wei-

terhin aus dessen Verpachtung ge-

werbliche Einkünfte erklärt. 

 

• Steuerermäßigung für gewerbli-

che Einkünfte 

Nach § 35 EStG wird die Gewerbe-

steuer pauschaliert auf die tarifliche 

Einkommensteuer angerechnet. 

Hierdurch wird insbesondere die 

Doppelbelastung gewerblicher Ein-

künfte mit Einkommensteuer und 

Gewerbesteuer gemindert. Die An-

rechnung der Gewerbesteuer ist nach 

§ 35 Abs. 1 Satz 5 EStG auf die tat-

sächlich zu zahlende Gewerbesteuer 

beschränkt. Der X. Senat hat darüber 

zu entscheiden, ob diese Begrenzung 

der Steuerermäßigung bei Beteili-

gungen an mehreren Mitunter-

nehmerschaften und bei mehrstöcki-

gen Mitunternehmerschaften für jede 

Beteiligung getrennt (betriebsbezo-

gen) oder zusammengefasst (unter-

nehmerbezogen) zu ermitteln ist. 

• Teilentgeltliche Übertragung ei-

nes Wirtschaftsguts - strenge 

versus modifizierte Trennungs-

theorie 

Wird ein Wirtschaftsgut unentgeltlich 

oder gegen Gewährung von Gesell-

schaftsrechten innerhalb der betrieb-

lichen Sphären von Einzelunterneh-

men und Personengesellschaften 

(Mitunternehmerschaften) übertra-

gen, ist dieser Transfer ertragsteuer-

lich dahingehend privilegiert, dass 
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kein steuerbarer Gewinn entsteht. 

Auf Vorlage des X. Senats wird der 

Große Senat des Bundesfinanzhofs in 

dem Verfahren zur Reichweite dieser 

Steuerprivilegierung für den Fall Stel-

lung nehmen, dass ein Grundstück 

zum Teil gegen Gewährung von Ge-

sellschaftsrechten und zum Teil ge-

gen Entgelt aus dem Betriebsvermö-

gen eines Einzelunternehmers in das 

Gesamthandsvermögen einer be-

trieblichen Personengesellschaft 

übertragen wird. Nach Auffassung 

der Finanzverwaltung kommt es bei 

einer solchen teilentgeltlichen Über-

tragung eines Wirtschaftsguts stets 

zu einer anteiligen Gewinnrealisation, 

weil der Vorgang in einen entgeltli-

chen und einen unentgeltlichen Teil 

aufzuteilen ist. 

• Betriebsausgaben eines neben-

beruflich tätigen Übungsleiters 

Einnahmen aus der nebenberuflichen 

Tätigkeit als Übungsleiter sind bis zur 

Höhe des gesetzlich vorgesehenen 

jährlichen Freibetrags von 2.400 € 

steuerfrei. Überschreiten die Ein-

nahmen den steuerfreien Betrag, 

dürfen die mit der nebenberuflichen 

Tätigkeit in unmittelbarem wirt-

schaftlichen Zusammenhang stehen-

den Ausgaben nur insoweit als Be-

triebsausgaben abgezogen werden, 

als sie den Betrag der steuerfreien 

Einnahmen übersteigen. In dem vor-

liegenden Verfahren wird der III. Se-

nat entscheiden, ob die den Freibe-

trag übersteigenden Ausgaben aus 

einer nebenberuflichen Übungsleiter-

tätigkeit als Betriebsausgaben zum 

Abzug zuzulassen sind, wenn die 

Einnahmen aus dieser Tätigkeit den 

Freibetrag unterschreiten. 

• Verlustverrechnung bei Einkünf-

ten aus Kapitalvermögen  

Der VIII. Senat wird prüfen müssen, 

ob Verluste aus Kapitalvermögen, die 

der sog. Abgeltungsteuer unterliegen 

mit positiven Kapitaleinkünften, die 

der tariflichen Einkommensteuer un-

terliegen, verrechnet werden können. 

• Steuerliche Berücksichtigung von 

Scheidungskosten  

Die Einkommensteuer wird auf An-

trag ermäßigt, wenn dem Steuer-

pflichtigen zwangsläufig größere 

Aufwendungen als der überwiegen-

den Mehrzahl der Steuerpflichtigen 

gleicher Einkommensverhältnisse, 

gleicher Vermögensverhältnisse und 

gleichen Familienstands erwachsen 

(außergewöhnliche Belastungen). Ab 

dem Jahr 2013 sind Aufwendungen 

für die Führung eines Rechtsstreits 

(Prozesskosten) grundsätzlich vom 

Abzug ausgeschlossen. Berücksich-

tigt werden nur noch solche Aufwen-

dungen, ohne die der Steuerpflichtige 

Gefahr liefe, seine Existenzgrundlage 

zu verlieren und seine lebensnot-

wendigen Bedürfnisse in dem übli-

chen Rahmen nicht mehr befriedigen 

zu können. In den anhängigen Ver-

fahren wird der VI. Senat entschei-

den, ob Prozesskosten für eine Ehe-

scheidung nach der gesetzlichen 

Neuregelung als außergewöhnliche 

Belastung abziehbar sind. 

• Besteuerung eines Fußball-

schiedsrichters  

Der I. Senat wird zu entscheiden ha-

ben, ob ein national und international 

tätiger Fußballschiedsrichter gewerb-

liche Einkünfte erzielt und damit auch 

der Gewerbesteuer unterliegt. Zudem 

wird der I. Senat hinsichtlich der im 

Ausland geleiteten Spiele aller Vo-

raussicht nach klären müssen, ob ein 

Schiedsrichter den besonderen 

abkommensrechtlichen Regelungen 

für Sportler unterfällt, die im Regel-

fall ein Besteuerungsrecht des Staa-

tes vorsehen, in dem der Sportler tä-

tig wurde. 

• Sonderausgabenabzug für Schul-

geldzahlungen 

In dem Revisionsverfahren muss der 

X. Senat entscheiden, ob die Zahlung 

von Schulgeld an ein inländisches 

Unterrichtsinstitut, das im Vollzeitun-

terricht auf die externe staatliche 

Mittlere Reife- bzw. Abiturprüfung 

vorbereitet, als Sonderausgabe ge-

mäß § 10 Abs. 1 Nr. 9 EStG abgezo-

gen werden kann, auch wenn ein 

Anerkennungsbescheid der zuständi-

gen Kultusbehörde nicht vorgelegt 

wird. 

 

• Rechtsirrige Beurteilung von 

„Bauträgerfällen“ 
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In einer Vielzahl sogenannter „Bau-

trägerfälle“ haben Steuerpflichtige 

und Finanzämter irrtümlich eine Um-

kehr der Steuerschuldnerschaft an-

genommen. Für die Korrektur dieser 

Fälle wurde mit § 27 Abs. 19 UStG 

eine besondere Vorschrift eingefügt, 

die mehrere teils hoch umstrittene 

Rechtsfragen aufwirft. Der Bundesfi-

nanzhof wird dazu eine erste höchst-

richterliche Entscheidung treffen. 

• Unternehmereigenschaft eines 

Pokerspielers 

Im Verfahren ist streitig, unter wel-

chen Voraussetzungen ein Pokerspie-

ler mit den von ihm erzielten Gewin-

nen der Umsatzbesteuerung unter-

liegt. Für die Ertragsteuer hat der X. 

Senat mit Urteil vom 16. September 

2015 (X R 43/12) entschieden, dass 

Gewinne aus der Teilnahme an Po-

kerturnieren als Einkünfte aus Ge-

werbebetrieb der Einkommensteuer 

unterliegen können. 

Dies sind nur einige von vielen Urteilen des 

BFH die wir im Jahr 2017 zu erwarten sind. 

Sie sehen also: Es bleibt spannend! Selbst-

verständlich informieren wir Sie in unseren 

kommenden Mandanten-Infobriefen über 

diese und andere wichtige Entscheidungen 

des BFH. 

12 Weitere Informationen  

Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand 

verfasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine 

Beratung. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernom-

men werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. 

 

Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen Besprechungstermin. Wir analysieren individuell 

Ihre persönliche Situation, zeigen Ihnen Vor- und Nachteile auf und geben Ihnen Gestal-

tungsempfehlungen. 

 

 

Ihre Steuerkanzlei Scharl 
 

 


